
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 2 (1798-1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


die unglnklichen jungen Zeute anverkraut waren, sie

sahe» der Auswanderung von diesen entweder fahrlässig
zu, oder wohl gar begünstigten sie dieselbe; sie ver-!
rathen sick als zweideutige Bürger, sie bedürfen also!
die strengste Bewachung;"sie werden bis zur Zurükkunft
der Ihrigen, mit desto stärkerer Einquartierung beladen
werden. Auch sie sollen alw ihr möglichstes thun,
um die Irregeleiteten zur Rükkchr zu'bewegen.

Geben in Luzern den 22 Hornung 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Secret.

M 0 -u s s 0 n.

Gesezgebttng.

Senat, 2i. December.

(Fortsetzung.)
Reding und Stokmann ebenfalls; ersterer

halt indeß dieselbe für unvollständig, und hätte besom
ders auch den Agenten das advoziercn zu untersagen, ge-
wünscht; er erwartet dieses vo» einem nachfolgenden
Beschluß.

Laflechere wollte auch Advokat der Advoka-
ten werden, aber Muret ist ihm zuvorgekommen,
und hat bewiesen, daß man auch in eigner Sache ein
sehr guter Advokat seyn kann; er spricht für den Be-
schluß, und sieht nicht, warum die öffentlichen Beam-
ten ausser ihren Amtsbezirke», wo sie keinen zu be-

fürchtenden Einfluß haben werden, nicht sollten Ad-
vokatendienste leisten können.

Usteri hält den Beschluß für ein wirksames Mit-
te! gegen einen vorhandenen Mißbrauch, und nimmt
ihn durchaus an. Die Vorwürfe so man ihn- gemacht

hat, sind gröstentheils ungegründet. Ein Muster lo-
gisch- richtiger und wohigesczre Abfassung ist er frei-
lich nicht; aber auf diese Eigenschaft der Beschlüsse

haben wir auch längst Verzicht gethan. Ucbrigcns ist das
nemliche Termin durch den ganzen Beschluß beibehalten,
daß nemlich jeder der genannten Beamte in seinem

Am.'bczirk nicht advoziercn soll. Wann in dieser Nük-
ficht gesagt wird der Htadthalter soil in seinem Kan-
ton nichàdvozieren dürfen; so folgt daraus noch kei-

neswegs, baß er es ausser demselben thun darf, so-

bald ihn, wie das Wohl dcr Fall ist, seine Pflichten
verbinden, in seinem KaMon zu bleiben. — Am aller-
wenigste» swsss ich mich daran, daß die Agenten aus-
gelassen sind; ich würde im Gegentheil den Beschluß
verwerfen, wenn sich das Verbot zu advoziercn, auch

auf sie ausdehnen wollte; ich würde wenigstens bitten,
fie erst zu besolden: denn wenn ein guter Bürger «llen-

falls unentgeltlich fürs Vaterland arbeiten kan», so
muß ihm doch das Vaterland nicht auch noch unter-
sagen, daß es nebenbei auch für seinen und der seinigen
Unterhalt sorge.

Dcr Beschluß wird mit großer Stimmenmehrheit
angenommen.

Der Beschluß, welcher der B. Anna Nuefer von
Ringenbcrg die einfache Legitimation ihrer unehlichen
Tochter Anna bewilligt, wird zum 2tenmal verlesen,
und angenommen.

Derjenige, welcher der Gemeinde Oensingen,
Kanton Solothurn, eine Zehendscheuer zu Errichtung
eines Schulhauses überlaßt, wird vorzüglich auf
Schwallers und Lüthis v. Sol. Bemerkung nach
welchen die Ansprüche dcr Gemeinde ungegründet sind,
verworfen.

Ein Beschluß wird angenommen, welcher das
Direktorium àladtt, den beiden Rathen über die Vcr-
hällniße der Truppen von Luzern, und jeuer aus dem
Kanton Leman die nöthigen Erläuterungen zu geben,
um zu erfahren, ob nickt gelegentlich die ersoderlichen
Wachen dcr obersten Gewalten nach Vorschrift der
Constitution eingerichtet werden können.

Vaucher tragt darauf an, einen zweiten Weibel
-zu wählen. Kubli räth damit zu warchen, bis man
Deschafce für einen solchen hat, welches bisdahln nicht
der Fall ist. Vaucher nimmt seinen Antrag zurük.

Senat, 22. Decemb-er.

Präsident: Barras.
Stapfer berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß der das Direktorium zu Vermisse-
rung einiger Natienalgüttr bevollmächtigt. Die Com-
mission räch zur Verwerfung, weil das Känzleigcbm'.de
Wcrbenbcrg nicht füglich von den dazu gehörigen Gü-
tern kann getrennt werden.

Kubli: Werdevberg ist ein Disiriktsort; Schloß
und Kanzlei sind die beiden einzigen öffentlichen Ge-
bände daselbst; eine Tochschaft des Direktoriums HH
sogar auf den Verkauf des Schlosses angetragen; dieß
ware auch wegen der vorlheiihasten militärischen Lage
desselben sehr unvorsichtig. Er glaubt übrigens, man
wolle allerdings auch die beträchtlichen Güter die zur
Kanzlei geboren mit dem Hause verkaufen, der Sache
aber nicht die gebührende Prbîiàt gcben; er vers
wirft daher. Hoch ebenfalls. Dolder findet in
dieser Vergessenheit keinen hinlänglichen Grund zur Vcr-
werfung. Devevey glaubt, die Güter können nicht
verkauft werden, da der Beschluß ihrer nicht erwähnt.
Vaucher meint, wenn das Haus mitten in den
Gütern siehe, so könne jenes nicht ohne diese verkauft
werden, weil man sonst weder darein noch daraus
gehen könnte; er stimmt zur Annahme. Stapfer
wiederholt die Gründe der Commission. Gerhard
findet das Direktorium könnt« die Güter unmöglich



»erkanfm, weil nur des Hanfes erwähnt ist; er ver-
wirft darum. Augustini und Muret sind gleicher
Meinung. Boxler will annehmen. Ruepp ver--
wirst den Beschluß auch wegen des Schlosses Brmiegg,
bei dessen Verkauf er Vorsorge für Beibehaltung der
bisherigen Hoch - oder Feuerwache treffen will, die
eine sehr zwekmasslge Pslizeianstalt war. Diethelm
findet, Kanzlei Wervenberg bezeichne die Schriften
und Bàu er oder ixe Aufdewahrungsart derselben ; er
nimmt an. Scherer und Schneider verwerfen.
Kubli bemerkt, schon die ungleichen Begriffe die hier
über das was in Werdcnberg verkaust werden soll,
herrschen, muffen uns zur Verwerfung selbst bestimmen.
— Der Beschluß wird vwworftn. ^Rahn übergicbt dem Senat eine Sammlung von
Schriften über die hamburgischen Armeaanstattcn, die

er cou dem Senator Günther in Hamburg zu diesem

End erhalten har. Er trägt darauf an, entweder eine

Commission zu ernennen, die den Werth dieser Schuf--'
ten prüfe, oder bis zu Einrichtung der Biblidthek der

Gcstzgeb r, dieselben in der Canzlci aufzubewahren, und
ehrenvolle Meldung des Verfassers ins Protokoll zu ver-
zeichnen.

Der lezrcre Antrag und die ehrenvolle Meldung
werden cinmüthig beschlossen.

Schwaller verlaugt, daß die zu Abänderungen
in der Constitution nicdcrgeftztc Commission alle g Mo-
nate einen Bericht vorlegen soll Muret bemerkt,
daß auf den 4, Janaar der ihr zur Berichterstattung
bestimmte Termin zu Ende geht, und daß sie aus diesen

Tag berichten wird.
Zàsìin verlangt und erhalt für die über das or-

ganische Gescz für die Finanzen niedcrgesizte Com-
mission, Verlängerung bis Freitag.

Lüthy v. Col. verlangt als Ordnungsmotion,
daß wann künftig die Niedersetzung einer Commission
zu Untersuchung eines Beschluhes verlangt und von
4. Gliedern unterstüzr ist, dieselbe sogleich ins Süm-
menmehr geftzt und wenn eines mehr als ein Drittheil
der Mitglieder das r stimmt, auch beschlossen seyn soll.
Dur«) den eSea Vorschlag, glaubt er, werde der
Senat sich viel Aett erfahren, die bisdrchtt, auf die
Deliberation ob eine Resolution an eine Commission
soll verwiesen werden, verirren gieng; der zweite er-'
leihtere die Commission auf eine zwck.uässige Weift,
so oft ein beträchtlicher Shell der Versammlung glaubt,
es .eh der Fall zu näherer U uersuchuug einer «Sache- —
Er verlangt üdri.ens selbst die Niederfttzung einer
Commission zu näherer Erdmwung und allfaiiigen Vcr-
volllommntmg dies6 Vorschlag?-»

Crauer bemerkt, dieser Vorschlag könnte viel-
leicht von Keschrlichen Folgen seyn; sehr dringende Be-
schlusft könnten durch eimmDritthell der Versammlung,
denen sich allenfalls eine Faktton bemächtigt harte,
verschoben werden-

Lüthh v. Soft erwidert, das gewohnte S lim-

menmehr werde mästen Fällen entscheiden, in welcher
Zeit die Commissionen berichten müssen, und könne also
in dringenden Fallen, während der Sitzung Bericht
erstatten lassen. Záslin unterstüzt den Antrag. Cr a uer
finder, ein Drittheii solle in keinem Falle die Majo-
rttat ausmachen können. Augustini stimmt für die
Commission. B 0 d mer ebenfalls; sie soll zu gleicher
Zeit darauf denken daß unter z Glieder einer Commis-
sism, immer auch eines der einfältigeren Mitglieder
die es so gut meinen alö die andern, aufgenommen
werde.

Die Commission wird beschlossen ; sie besteht aus
den B. Reding, Laste eh ere, Veröl ding en.

Crauer verlangt als Ordnungsmotion, daß auf
die in, Saal befindliche leere schwarze Tafel, von der
man eine unpassende Inschrift weggenommen hat, eine
passende, z. B. Lattis populi, ttijZt'vma lsx ekìo, gê--
schrieben werde.

Usteri : Ich widersetze mich diesem vorgeschlagnen
Wahlspruch; es ist der Wahlspruch der Willkühr, und
alle Despoten bis auf Robespierre haben sich seiner
bedient. Was iblu? popnli ist - daS wissen wir sehr
oft nicht, dagegen wir immer wissen, was gerecht ist.
Gerechtigkeit sey also unser Wahlspruch.

Muret glaubt mit Ustcri, daß man den borge-
schlagenen Wahlspruch sehr mißbrauchen kann; keinem
Mißbrauch werden dagegen die Wone ausgesezt seyn,
die an der Spitze aller öffentlichen Akten stehen. Frei-
heit, Gleichheit. Lafiechere verehrt so sehr als je-
maud, diese zwei Worte, aber sie enthalten keinen
Wahlspruch; er schlagt vor: Frei leben oder sterben.

Crauer will zwar auf seinem Vorschlag nicht
bestehen, eine Commission mag einen bessern geben;
aber Usteri'n bemerkt er, daß man Gerechtigkeit eben
so gut mißbrauchn, kann, wie das öfters genug schon
geschehen ist.

Mittelholzer verlangt, daß dem Reglement ge-
maß Crauer seine Motion erst schriftlich auf den Kauz,
-lettisch lege. Dieses wird beschlossen.

Auf gleiche Weise wttd der Antrag Vau chers
beseitigt, Vereine Commission will niedersetzen lassen,
um zu untersuchen, was ein Faktum sey, und wie die
aus der Mißkenmmg deßeiben, in den Debatten entste-c
henden Unordnungen verhütet werden können.

Am 2Z. December war keine Sitzung,

Senat, 24. December.
Präsident: Barra 6.

Der Beschluß welcher dem B. Joh. Alex. Salom>-
Wattnuvyl von LoinS, Kanwn Leman, seine einfach»
Legitimation gestattet, wird angenommen»



Müret, berichtet im Namen einer Commission
über vie Redakiionsfthler in Vcn Beschlüssen des gr.
Raths. Er schlagt vor, die Versammlung mochte Mir
14 Tage ein Mitglied ernennen, das den Auftrag ha-
den soll, die Beschlüsse, wahrend sie laut verlesen
werden, in der ander» Sprache zu vergleichen; di-je
aufmerksame Durchsicht werde hinreiche!!, vorhandene
Fehler aufzufinden; die Versammlung wird dann nach
Befinden darüber verfügen.

tzürhi v. Sol. fügt bei, wann das Mitglied
einen Reöaklionsfehlec findet, so könne die Resolution
alsdann der Kanzlei übergeben werden, um zu seyen,
ob »och mehrere vorhanden sind.

Zäslin läßt sich den Vorschlag gefallen; hätte
aber 'einen wirksamern gewünscht. Mittclhslzer
will denVorschlag annehmen. Usteri sagt, bieCvm
mission schlage wohl ein Mittel vor, wie der Senat
mit dem geringste» Zeitaufwand zur Entdeckung wem
Redaktionsfehlern gelangen kaun; allein es wäre wich
liger ein Mittel zu finden, sie überall z i verhüten.
Dieß muß freilich vom grossen Rath angewandt wer
den; aber der Senat könnte ihn durch eine Bochschuf,
einladen, sich mir desselben Auffindung ernstlich zu bo
schäfklgen; der grosse Rath könnte mehr als ein Mitte!
finden, den gewünschten Zwek j» erreichen, z. B. durch
Erklärung einer Sprache zur Originalsprache; durch
Ernennung eines gefchiktcn Redakteurs der Beschlusse
u. s. s.

Das Commissionalgntachten wird angenommen

Fuchs verlangt daß auch die von Ustcri vorge-
schlag»? Bothschafc ins Stimmenmehr grftzt werde.
Lüthi v. Sol. uiiterstü'.t zwar den Antrag, glaubt
aber derselbe soll so lang verschoben werden bis wirk-
lich wieder fehlerhaft abgefaßte Beschlüsse vom grosse»
Rath vorhanden sey^ werden. Ustcri zwht dlS da
hin seinen Antrag zurät.

Müret berichtet im Namen der gleichen Com
mission über die Einladung des grossen Raches in den
Verwerfungen wegen fehlerhafter Abfassung die Fehler
selbst auzuzelgen. Um derselben zu entsprechen ohne
Verletzung des Reglements, schlagt er vor, den ein
fachen Verwerfungen die Berichte des Bureaus über
die vorgefimdenkil Fehler, beizulegen. Der Antrag
wird angenommen.

Ne ding und 8 afl schere berichten im Namen
einer Commission über den Antrag Lüchi's von Sol.,
die Niedersetzung von Commission?» betreffend. Sie
räth denselben als organisches Gesez für den Senat
anzunehmen, indem dadurch kostbare Zeit erspart wird;
daß ein Dricthei! Mitglieder eine Commission beschlics-
sen kann, wird ganz ungefährlich seyn, da von dem
gewöhnlichen Stimmenmehr alle andern Attributen
der Commission, also auch die Zeit ihrer Berichtet-
siatkung abh.ingt — und es im Gegentheil bedenklich
ist, wann eine belehrte Mehrheit der Minderheit un

terftgcn wollte, sich ebenfalls zu belehren oder belch-
reu zu lassen.

Zäslin unterstüzt den Bericht. Crauer kann
nicht zugeben, daß der Wille der Mehrheit, demjeni-
gen eines Dritthells, also der Minderheit nntcrgcord-
net seyn soll — eine solche M.nderheit müßte unwis-
send oder gefährlich erscheinen.

Bodmer klagt daß die Commission auf seine
andere Bemerkung über die Aufnahme von Gliedern,
die nicht belehren, sondern belehrt weiden wollen, in
Sie Commissionen, kenne Rükficht nahm, und stimmt
nun mit Crauern zu Verwerfung ihres Vc-'schlags.

L ü thi v. Soi bemerkt Bodmcrn, daß die Com-
Missionen entweder von der ganzen Versammlung oder
vom Präsidenten gewählt werden; an jene oder an
diesen muß er sich also wenden, um Mitglieder in die
Comm ssionen zu br.ngen, die nicht dm Senat belch-
ren, sondern selbst belehrt werden wollen.

Rcding unterstüzt den Commissionalbericht; oh-
ne weder dumm nocy gefährlich z^ .ftyn, kann man
Bedenken tragen einen Beschluß über Dinge, in deren
Kenntniß man nicht bewandert ist, ohne nähere Un-
cersuchung anzunehmen. Bodmcr'n antwortet er, daß
sich die Commission nur mit dem beschäftigen konnte,
was ihr vom Senat übergeben ward und nicht mit
Aufträgen einzelner Mitglieder.

Kubli findet es sey eine allgemeine Grundregel
daß die Minderheit der Mehrheit folgen soll; es kann
seyn daß ein Ärttcheii der Versammlung Licht wünscht,
aber es konnte ein solch r auch eigensinnig seyn und
Fakcionsgeist nähren. Er will also wohl den Vor-
schlag annehmen, mit Vorbehalt in jedem einzelne»
F«ll zu tMfchciven, ob demselben gemäß soll gchan-
Seit werden.

Lüthi v. Sol. bemerk', es verstehe sich von selbst,
daß die Majorität, wenn sie es gut findet, den ge»
gcnwärtigcn Beschluß znrüknehmen kann.

Meyer v. Ardon spricht für den Vorschlag.
Ruepp stimmt Crauern bei.

Augustini findet, daß wo es Zum Sanction
eines Gesetzes zu thun ist, nnstreilig die einfache
Mehrheit gelten soll; hier aber iss es nur darum zu
thun, denen die Belehrung wollen, solche zu gestatten.
Wann ein Durcheil diese Belehrung verlangt und
im VerweiZerungsfall nicht stimmen will, die übrigen
Mitglieder aber getheilter Meinung sind, so wäre die
nöthige absolute Mchrhcit überall nicht zu schalten;
er glaubt aijv ver Aotrag müsse angenommen werden.
Muller, Usteri und Müret sprechen ebenfalls für
die Annahme. — Er wiro angenommen.

Der Beschluß über die Bezahlung des V- G'utz,
Probstc zu Schönenwerth, der in Arau den katholi-
scheu Gottesdienst besorgte, wird verlesen und ange-
noniMen.

Der Beschluß über die Legitimation des B. Eris-
mann, der mit Urgenz begleitet ist, wird verlesen. —



Mlttêlhklzer sieht die Urgenz nicht ein und will
sie verwerfen.

Sie wird angenommen und der Beschluß an eine
aus den B. Fräsca, Keller und Dold er beste-
hende Commission gewiesen, die in 8 Tagen bench-
ten soll.

Lüthi v. Langn, erhalt für in Tag Urlaub.

Am 25. December war keine Sitzung.

Senat, 26. December.
Präsident: Barras.

Der Beschluß welcher das Direktorium einladet,
der Lffeqeftllschaft in Basel ein Nationalgebäude
miethweise und unter gewissen Bedingungen zu über-
lassen, wird verlesen und auf Zäs lins Antrag an-
genommen.

Der Beschluß über die Verwandtschaftsgrade der
öffentlichen Beamten wird zum scenmal verlesen und
einer aus den B. Verthollet, Juliers, Falk,
Schneider und Lang bestehenden Commission über,
geben, die am 4. Januar berichten soll.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
welcher verordnet: 1) Das Gffz welches für die

Miliz dunkelblaue Westen und Beinkleider verordnet,
soll beibehalten werden. 2) Das Vollziehungsdirekto,
rium ist eingeladen, den Jägern de» uemlichen blauen
Unifprmrok zu geben, wie der übrigen helvetischen
Infanterie, falls sie nicht allbereics anders gekiei-
det sind.

Der Beschluß über Hazardspiele wird zum ersten
mal verlesen.

Lüthi v. Sol. bemerkt daß dieser so ziemlich
einem alten Mandat gleich sehende Beschluß verschie-
dene Redaktionsfchler enthält. U st cri-rath zu seiner
Verwerfung wegen fehlerhafter Abfassung und erneuert
zu gleicher Zeit seinen A-nrag einer Bothschaft des
Senats, um dem grossen Rath die Nachtheile, die
für den Gang der Geschäfte in beiden Rathes aus
den so häufigen fehlerhaften Beschlüsseabfassuiigen ent
stehen, zu schildern und chn zu Auffindung von Mit-
telu, wie denselben vorgebeugt werden könnte, aufzu
fodern. Lüthi v. Sol. lmterslüzt diesen Vorschlag
und fügt bei, daß die Bemerkung wegen der Unzuläss
lichkeit der Ziffern in den Beschlüssen beigefügt werbe.
Muret will zugleich das Zcvischeneinschrelben und,
Auskratzen in den Beschlüssen, als nicht weniger >m<

zuläßlich, in der Bothschaft rügen. Kublt unterstüzt
diele Vorschläge, Härte aber gewünscht, die Resolution
selbst, in der der gr. Rath gar zu strenge, den Sitten
Achter macht, würde verworfen.

Der Beschluß wird wegen fehlerhafter Redaktion
verworfen und Usteris Antrag mit Lnthis und Murets
Zusatzes ««genommen.

Senat, 27. December.
Präsident: Barras.

Lüthi v. Sol. berichtet im Namen des Bn«
reaus, daß die von Bodmcr übergebne Rechnung der
Saalinspektoren richtig befunden worden.

Grosser Rath, 30. Januar.
Präsident Graf.

Gapani fodert bei Anlaß der Protokollverlesung,
baß die Schreiben des Obergcrichtshofs an die Gesez-
gedung nicht Bothschaften geheissen werden, sondern
nur Briefe. Kühn wiederftzt sich diesem Autrag, weil
der oberster Gerichtshof so gut eine unabhängige Ge-
walt im Staat ist als das Direktorium oder die gesez-
gebenden Rathe. S e c r e t a n vertheidigt Gapanis Be-
mcrkung», weil der Obergerichtshofkein eigentliches Vor-
schlagrecht hat. Huber sagt: ich unterstütze den Schluß
Gapanis und die Gründe Eecretans; daffWort Both-
schaft oder Staatsbothschaft kommt daher, weil die
durch die Konstitution nothwendige Commumkation der
gesezgcbcnden Rache und des Direktoriums durch dazu
angestellte Bothen geschehen muß. Der oberste Gerichts-
Hof aber hat keine durch die Natur seiner Funktionen
nothwendige offizielle Correspondenz. Wenn er uns also
etwas zu berichten oder zn fragen hat, so ist sein Brief
oder seine Adresse, ein Brief oder eine Adresse: und ich
wüßte nicht warum sie nicht so genannt werden sollte.
Freilich ist er die Oberste richterliche Gewalt, und in
Rüksicht seiner Sprüche wie in seinen Funktionen eine
unabhängige Gewalt. Aber wenn man nicht gar alle
(Nuancen) Schattirungen im Range der höchsten Ge-
walcen aufheben will, so kann man ihn auch in die-
ftr Absicht nicht ganz ans die gleiche Stufe setzen, ivie
die gffezgebende Gewalt, von welcher er die Gesetze
und Organisation erhält, nach welchen er richtet, um
so viel mehr, da auch die vollziehende Gewalt seine Or-
ganisation einigermaßen mit bestimmt, indem sie die
drei wichtigsten Stellen dieses Obersten Gerichtshof
fts bestellt, den Präsidenten, den öffentlichen Ankläger,
den Secrctar.

Gap an is Antrag wird angenommen.
Herzog fodert für den braven Patriot Fahr, Re-

gierungsstatthakter des Kantons Argan, die Ehre der
Sitzung. .Differ Antrag wird mit Geklatsch angenom-
men und ausgeführt.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen und in Berathung genommen.

An den Senat.
In Erwägung daß die Natisnalgüter einen wesenk

lichen Theil des Staatsvecmögens ausmachen, für des-
sen Sicherheit und gute Verwaltung, besonders bei
gegenwärtiger Lage der Dinge, die ersten Autsriraten z«
sorgen die heiligste Wicht habe» ;



6?s

In Erwägung daß jeder Bürger Helvetiens bei de-
ren Verkauf oder derselben Verpachtung gleichen Zutritt
haben soll;

In Erwägung daß diejenigen Verkaufe und Ver>-
Pachtungen der Nationalgüter, die nicht öffentlich und
Versteigerungsweise geschehe.;, dem Staate nachtheilig
und gefährlich seyen, die öffentliche Versteigerung nach
vorher geschehener genügsamer Publikation, aber dem-
selben sichtbaren Nutzen bringe;

In Erwägimg daß auch diejenigen Nationalgüter
die weder verkauft noch verpachtet werden, auf eine
dem Staate so viel möglich nüzliche und zuträgliche
Weise verwaltet werden sollen;

In Erwägung daß ebenfalls jeder Bürger Helve-
tiens, der die hierzu erforderlichen Talente und Eigen-
fchsstcn besizt, als Verwalter eincs solchen Gutes er-
wählt werden könne;

In Erwägung jedoch, daß die Verwalter derley
Güter von den Verwaltungskammern in vielen Rüksich

gleiche Weise verfahren werden, wie im Z s. in Bs»
treff der Versteigerung bestimmt worden.

6. Kein Nacionalgut soll für länger als Z Jahre
weder verpachtet noch zu verwalten übergeben werden»

7. Sowohl die Pachter als Verwalter der Nation
nalgnter sollen hinlängliche Caution dem Staat zu stellen
pftichtlg seyn.

8> Bei Verkauf wie bei Verpachtung der National-
guter, und so auch in den Fällen wo solche j.n ver-
walten übergeben werden, sollen keine persönliche Be-
gunstignngen statt finden, und einzig und allein das
Gtaatsintcresse und dessen Sicherheit bestens beobach-
kct und befördert werden:

Rellstab glaubt, die Nationalgüter seyen im all-
gemeinen genommen, wenigstens im Kanton Zürich,
so zwekmäßig besorgt worden, daß kein besonderes Ge-
ftz hierüber nöthig sey, besonders da die vollziehende
Gewalt eigentlich diesen Gegenstand ausschließend zu

ten abhängen und als ihre Untergeordnete anzusehen; besorgen hat. Herzog, v. Eff. und Bil let er so-

sind; kd-lu ^iveise Behandlung des Gutachtens. Zimmer-
"In Erwägung endlich daß alle dicsfkllige Beguwzm an» fodert, daß mauerst die Grundsätze dieses Gut-

siigungsn Eingriffe in die Rechte und Freiheit andercrjachtens behandle, ehe man über die einzelnen ab-
Bürger seyen >

beschließt der große Rath:
1. Alle diejenigen Nationalgüter, deren Verkauf

erst durch einen Schluß der gesezgrbenden Rathe bewll-
liget seyn wird, so wie auch diejenigen die zu verpach-
ten sind, sollen der öffentlichen Versteigerung untcrwor-
sen seyn.

2. Die Versteigenmgs-Tage mögen von den Ver?
walttmgskanimern bestimmt werden, diese sollen aber
verpflichtet seyn, die zu verkaufenden oder zu verpach-
tenden Güter, während einem ganzen Monate hindurch
in den offiziellen Blättern Helveticas genau specifizirt
zu beschreiben und den festgesezten Versteigerungstag be-

kannt zu machen, so wie sie auch nebenein die besondere

Publikation auf diese oder ähnliche Weift in den benach-
Karten Gegenden besorgen sollen in denen solche Na-
zionalgüter sich befinden.

spreche. G c'y l u m p f will die verschiedene Zweige die-
ses Gegenstandes von einander absondern, um sie ein-
zeln dem Senat zuzusenden. Billeter wicdersezt sich

dieser Absonderung, weit die Kommission den Auftrag
hatte, über alle diele Gegenstande im Allgemeinen zu
arbeiten. Herzog beharret auf seinem ersten Antrag. '

Kuhu folgt Zimmermann. Das Gutachten wird Zweift.
m Berathung genommen.

tz. 1. Herzog v. Eff. glaubt, es könne leicht der
Fall eintreten, daß" ein Nationalgut nicht wirklich auf
die Steigerung zum Verkauf anszesezt werden könne,
und fodert also dàs ech.e Ausnahme fur besondere Fällt
in diesem Gesez bestimmt werde.

S chlumpf stimmt wohl in Rüksicht des Verkaufs
dem § bei: allein in Rüksicht der Verpachtung kann er
nicht beistimmen, weil nicht alle Pächter gleich gut sind..
Er fodert also gänzliche Absonderung dieses zweüen
Theils des iten §. Zimmerman n folgt Schlumpf,

Nauonalgl
theil
gêiezt werden.

^
und verworren sind, so wünscht er Zurükweisung des

4. In denjenigen Fällen, wo die Nationalguter ganzen Gutachtens an die Kommission, von der er
bis auf fernere Bestimmung blos administrirt werden,zsàscht daß sie sich etwas mit dem Finanzminister be-
znvger» d«e Verwalter dieser Güter wohl durch die Kan-^mthe, um zwekmäßige-.e Vorsi; stage machen zu könne»?»

tons-Aomiinstrations-Kammern bestellt, niemals aber^H js^', " ' " " ' "
von diewm einer solchen Partikularverwaltnng
einem Mitglied der Verwàmgskammer, no
derselben Suvpftanten, noch ihren nächst: n Verwano-

M übertragen werden.

5. Jedesmal vor der Erwählnng eines solchen

Verwalters, soll in ^ ^

ter behaaret auf der Behandlung des ganzen
wederzHegenstandesweil dadurch alle persönliche Tegknsti-

ch eineni gnngen, welche hier uno da schon eingcschlichen find,

Rüksicht der Bekanntmachung ans

gungen
wegfallen, und also der Staat durch Versteigerung von
allen Folgen einer Partheilichkeit gesteuert wird.

Gapani stimmt in Rüksicht der Notwendigkeit der
Versteigcruugea ganz Bi-.etcrn bei: allein er gesteht



auch, daß dieses Gutachten verworren ist und stimmt in'
dieser Rükstcht Zimmermann bei. Koch bemerkt, daß
der Grundsaz einer allgemeinen Versteigerung von sehr
verfthiedner Anwendung ist, bei dem Verkauf und bei

der Pachtung, und daher ist er auch überzeugt/ daß
diese Gegenstände getrennt und in besondern Gutachten
vorgetragen werden müfen. In Rükstcht der Verstei-
gerung der Vcrpachtungcn ist er überzeugt, daß durch
dieselbe in wenigen Jahnn die Nationalster ganz vert
dorden und ansgcsogen würden, wenn man dieselbe um
bedingt annähme.- diesem Uebel ist nicht zuvor zu kom-

mm, hingegen den persönlichen Begünst g mgen ist durch
genaue Aufsicht auf die Vcrwsltungskammern Einhalt
zu thun. In Rükstcht der Verwaltung der Nationalgü-
ter ist die Versteigerung noch nachthei'iger, weil der
wohlfeilste Verwalter höchst wahrscheinlich auch der
schlechteste seyn wird, und so wenig als wir unsre Gu>
ter auf diese Art verpachten oder verwalten laßen woll»
ten, eben so wenig sollen wir dieses für den Staat thun :

und daher fodere ich Rükweisung dieses ganzen Gutach-
tens an die Commission.

Secretan glaubt die B-rathnng verwirke sich

ganz - in Rükstcht des Verkaufs durch Versteigerung
glaubt er sollen wir diesen Grundsaz heilig halten, und
dem Pesez keine Ausnahmen beifugen; weil einzelne
Dekrete im Nothfall immer Ausnahmen machen können.
Uebrigens glaubt er sey die Art der Verwaltung des
Privatguts nicht immer ein wahrer Maasstäb für die
Verwaltung der Staatsgüter, denn der Staat habe
hauptsächlich auf ein Mittel zu sehen, durch welches
er amwenigsten zu kurz komme, denn dies wird immer
mehr und minder der Fall seyn. Nun wisien wir daß
ohne Versteigerung bei der bloß willkührlichen Verpach-
tung die Verwalter immer Menschen sind, Vettern und
Magde haben, und diese wieder Liebhaber u. s. w. und
so werden unsre Nationalgütcr auf die nachthcitigste
Art für den Staat benuzt werden. Er glaubt man könnte
vielleicht beide Methoden mit einander verbinden, und
unter den drei oder vier höchsten Biethern auf einePach-
tung denjenigen für die Pachtung aussuchen, der die er-
sten Eigenschaften eines guten Pachters in sich zu ver-
einigen den Anschein hatte. In Rükstcht der Verwai-
rung hingegen stimmt er ganz Koch bei, und ist über-
zeugt daß diese niemals versteigert werden soll. Er
stimmt also zur Verweisung an dw Kommission, fodert
aber weitere Berathung über dieses Gutachten, um die
Kommission auch ubcr die übrigen desselben aufzü-
klarer?.

Ciartier ist überzeugt, daß die Gleichheit der
Staarsdsiraer Versteigerung der Verpachtungen noth-
wendig erycischt, und vaß den Mißbrauchen durch
scharfe Gesetze und Aufsicht zusorgetommcn werden
kann. Verwaltungen aber glaubt er sollen gar nicht
starr haben, sondern alles verpachtet werden: er stimmt
übrigens zur Zurutwessang des Gutachtens an die Com-
mission.

R ell fiab ist auch der Meinung, daß die Verpach-
tungen dnrch Versteigerung sehr viel Schwierigkeiten ha-
be, weil man besonders auf die alten Pachter Rükstcht
nehmen muß: er stimmt für Zurükweisung an die Com-
mission.

Carrard will den Z, so weit er den Verkauf an-
geht, annehmen, das übrige aber des H der Commission
Mükweisen.

Kühn fodert Trennung der verschiednen Verfn-
gungsarttn über die Nationalgüter, und stimmt dem
Grundsai des Gutachtens in Rükstcht des Verkaufs bei,
fodert aber von derselben weitere Ausführung dieses
Gegenstandes, z. B. über die Bedingung und Form des
Verkaufs, über die Bezahlung desselben und über die
Sicherstellung des Staats für die Kaufsumme. JnRük-
ficht der Verpachtungen glaubt er wie Secretan, daß
eine begränzte Versteigerung statt haben sollte, über wel-
che aber auch die Commission bestimmtere und ausführ-
sichere Vorschläge zu machen hat, sowohl über die Prä--
limmarverfügungen, als auch über die Form und Be-
dingung des Pachts. Die gleiche mehrere Ausführ-
lichkeit soll auch in Rükstcht der Verwaltungen statt ha-
ben, und die Oberaufsicht des Fmanzminist'ers, die mit-
telbare Aufsicht der Verwaltungskammern und die ml-
mittelbare Aufsicht durch bestellte Aufseher näher besinn-
men. Er fodert also Zurükweisung an die Commission,
um sich besonders beim Finanzmimster genau hierüber zn
erkundigen. — Das ganze Gutachten wird der Commis-
sion zurükgewiesen.

Ein Brief von Direktor Bay (den wir bereits
lieferten St. 66.) wird verlesen und mit Beifall aufge-
nommen.

Auf Secretans Antrag wird dieser Brief ins
Buletin und Protokoll eingerückt und dem Senat zu-
gesandt.

Da der Senat wegen fehlerhafter Redaktion de»
Beschluß wegen der Caplaney Betwyl verworfen hat,
so fodert Escher daß diese Verwerfung dem Senat zu-
rükgesandt werde, um dem einst genommenen Beschluß
zufolge die Gründe dieser Verwerfung anzuzeigen, weil,
soviel er gehört hat, ein einziges Wort dem Senat m
dieser Redaktion nicht gesellig ist.

Ackermann glaubt man soll den Senat sogleich
durch Umänderung des anstößigen Wortes befriedigen.
Zimmer mann stimmt bei und bedaurt daß sich der
Senat bei solchen Kleinigkeiten aufhalte. Graf will
auch diesmal dem frommen Senat zu Gefallen ein Wort
ändern. Dieser Antrag wird angenommen.

Ackermann behauptet, der Rapport über daS
Fuhrwejen den Nüce vorlegte, sey nicht von der Mass-
rität der Commission, und will daher einen neuen Rap,
port machen. Perighe will diesen neuen Rapport
nicht vorlesen lassen. Zimmermann stimmt Acker«
mann bei, dessen Antrag angenommen wird.

Ackermann legt folgendes Gutachten vor:



In Betracht, daß die Handelsleute wie die Fuhr,
lente sehr grossen Schaden leiden, wann man sie in
der Ladung allzusehr beschrankt, dann jeder Fuhrmann
fuhrt wenigstens 4 Pferde an einem Wagen mit weis
chem er richtig 60 Zentner Waar Markgewicht fuhren
kann, wo es ebenes Wegs geht, wie auch 15 Sànme
Wein Luzsrncr Maas, welches ohngefthr das gleiche
Gewicht ausmacht. Mit einer solchen Ladung braucht
der Fuhrmann in der Schweiz der Làuge nach von St.
Gallen bis Morsee oder Nion an einigen Orten hoch?
siens noch zwei Pferde zum Vorspann, sonsten kann er
mit 4 Pferden fahren.

In Betrachtung auch, daß wann ein Fuhrmann von
hier bis Laeote mit dem leeren Wagen fahrt, welches
40 bis Stunden weit ist, den Wein zu holen, wie
auch der Gnterfuhrmann seine Waare, und er dann
erst nur seine halve Ladung nemmen darf, so betrachte
man, welche Kästen insonoers bei diesen theuren Zeiten
es ihme verursachet, vorzüglich in Heu und Haber.

In Betrachtung auch, daß diese Menschens
klaffe die Fuhrleute unstreitig eine der beschwerlichsten
Arbeiten haben, in Hiz und Frost, in Wind und Wetter,
früh-und spat muß der Fuhrmann seine Reift fortsetzen,
auch nebst diesem, muß er in allen Gefahren für die
Waare so er führt, gut stehen, und mit grosser Noth
kann er sei!? Lebensunterhalt gewinnen.

I» Betrachtung aucy, daß wie weniger man laden
darf," wie theurer wird der Fährlohn kommen, und
also JederMiMii darunter leidet, der von der Waare
braucht, und haben muß.

In Betrachtung der Strassen behaupten wir, daß
nicht allein die Ueverladung Schuld ist, wann die
Strassen bös werden, sondern die vielen Fuhren die da
passieren, allein aber da wir Niemand die Strasse we-
der sperren können, noch sperren wollen, so ist hier)
nur anzurathen, daß wann die Strassen einmal gc-
macht sind, daß man sie besser und fleißiger unterhakte,
nnd nicht wie vorhin geschehen, daß man s bis 6 Jahre
keine Reparationen mehr daran mache, sondern alle
Jahre verbessere, wo es nöthig ist.

In Berathung endlich, daß auch fremde Fuhr-
leute in die Schweiz kommen, aus Deutschland und
Frankreich, welche bei ihnen go bis 100 Zentner laden,
und haben doch so gute Strassen wie wir, und sie

kommen an die Schweizergranzen, und müßten da die
Dalste oder mehr abladen, was wurde wohl dieses für
Verdruß machen, msondees unseren verbündeten Brus
der!» von Frankreich, wann wir ihnen das gleiche Recht
nicht zugestehen sollten, welches sie uns gestatten, in
chrem Lande.

Aus allen diesen Gründen rathet die Mehrheit der
Commission folgendes an:

Der große Rath an den Senat.
1. Es solle jedem Güterfuhrmann erlaubt seyn,

<0 Zentner Markcgewicht zu 3a Loth bas Pf. in der
Schweiz zu laden, und zu fuhren, ohne Magen nnd
G «schür.

s. Well dir Wein gewöhnlich mW gemessen nnb
nicht gewogen wird, so sollen 15 Saume luzerne»
Maas erlaubt fton zu laden, und zu führen, welches
samt d-uen Fassen ohngefthr das gleiche Gewicht auch
macht, wie oben bei der Gutcrwaar.

3. Wagen und Geschirr sollen nicht gerechnet, auch
nicht gewogen werden, sondern nur die Waare. Hin-
gegen der Wein kann und soll mit dem SInnsiab M
messen werden, wann der Aufseher ober ZollcomisiS
g'aubt, daß der Fuhrmann überladen habe.

4. Die Fuhrleute sollen gehalten seyn, denen Jols-
commis oder Aufsehern ihre Ladkarten von denen Kauf-
Häusern und Ortschaften, wo sie aufgeladen, vorzu-
weisen, (welches aber in der Zahkordnung besser be--

stimmt werben wird,) daß wann iiemlich ein Zoll-
commis glaubwürdige Anzeige hätte, baß der Fahr-
mann in seiner Ladung verschiaguußen machte, er be-
rechkigt und gehalten seyn soll, dem Fuhrmann im
nächsten Kauf- oder Waaghans seine Waare Abladet»
und abwägen zu lassen, daß wann der Fuhrmann im
Fehler erfunden wird, er zur gebührenden Straft ges
zogen werden könne.

Z. Wann ein Fuhrmann über die oben bestimmte
Ladung führt, so soll er von jedem Zentner, so er über
60 hat, bis aus 70 p. Stund 2 Kreutzer bezahlen, und
wann er über 70 Zentner ladet, alsdann "von jedem
Zenmer p. Stund einen Batzen zur Strafe bezahlen.
Und die Fuhrleute so über 15 Saume Wen» luzerner
Maas laden, sollen von jedem überladenen Saum
auch p. Stund 2 Batzen Strafe bezahlen.

Carrard fodert Niederlegung dieses Gutachtens
für 6 Tag auf den Kanzleitifch. Legier wiedersezt
sich diesem Autrag, weil er, da wir nun g verschie-
dene Gutachten über diesen Gegenstand haben, die
Behandlung von allen dreyen fodert, in der uwerzeu-
gung, man werde der Commission alle 3 zurüksenoen.
Schlumpf wünscht, baß Ackermann win Gutachten
ror allem aus etwas vereinfache. Iomini fodert
Zurükweisung aller Z Gutachten an oie Commission.
Desto es fodert Verlesung auch der beiden übrigen
Gutachten. Dieftr Antrag wwd angenommen. Es jim
den sich noch 3 Gutachten von dieser Commission vor,
welche alle verlesen werben. «

Cartier bemerkt, baß wir also von einer aus Z
: Mitgliedern bestehenden Commission 4 verschiedene
!Guracyrcn haben, und foderr also, daß eme neue Coms
mission über diesen Gegenstand medergeftzt werde, die
sich dann hoffentlich auf ein Gutachten werde vereint-
gen können. Ackermann stimmt diesem Antrag bei,
welcher angenommen wird. In die neue Conimchwn
werden geordnet: G mur, Oesoes, Fizi, Leg-
ler und Iomini.

Das Direktorium zeigt an, daß B. Direktor Bay
heute seinen Piatz im Direktorium eingeu»mmen habe.
Man klatscht.

(Die Fortsetzung solgt.)



Der schweizerische Republikaner
Iherausgegeben

von Escher und Ufterl
Mitglieder» der gesezgeSende» Räthe der helvetische» Republik.

Bsnd II. I.XXIV. Luzern, -9. Hornung

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, 30. Januar.

(Fortsetzung.)

Das Gutachten über die Disinktseinkheilung des
Kantons Bellenz wird zum zweitenmal verlesenund
in Berathung genommen. Demselben zufolge soll die-
ser Kanton in Z Distrikte eingetheilt werden, i. Bellenz
(mit einem Theil der Riviera) Hauptorc Belle n z. 2.

Polenzerthai (mit dem übrigen Theil der Riviera)
Hauptort Malraglia. Z. Livinen, Hauptort
F aids. Die Bevölkerung des ganzen Kantons be-

tragt circa 45 tausend Menschen.
Rosetti ließt einen Brief vom Unterstatthalter

des Distrikts Riviera vor, welcher dringendste Vor-
sieiluugen wieder die Theilung dieses Distrikts und
Beifügung seiner Theile an den von Bellenz und den
denn Polenze>thal enthält, weil die Landeslokalitäten
diese neue Eincheilung sehr beschwerlich macht. Etcher
bemerkt, daß diese Eintheiînngsêommissîon, so wie auch
diejenige, welche für den Kanton Lugano niebergesezt
wurde, ihre Entstehung einein unrichtigen Bericht von
Seite des Direktoriums zu danken haben, indem das-
selbe glaubte, diese Kantone haben noch keine Distrikts-
entthellung. Da aber die Wahlversammlungen dieser
Kamone die ehma-'igeu Vogtekinkheilungen beib-chici-
ten und mit Distriktsgerichttn provisorisch desezten,
sv haben diese Kantone so gut ihre provisorischen Au-
toàten als das übrige Helvetic». Der Kanton Bei-
lenz ist diesem zufolge nun in 4 Distrikte eingetheilt.
Nun ist freilich der neue Eintheilungsentwurs Helve-
tiens vor einiger Zeit verworfen worden, allein wir
werden doch wieder einst auf dieses Geschäft zurük-
kommen müssen, und eine neue Eintheiluug der Re-
pudlik vornehmen. In dieser Erwartung nun wäre
es gewiß unschiklich eine provisorische Eincheilung
wieder provisorisch umzuschaffen, daher fodrt ich Ta-
gesordnung über dieses Gutachten, darauf begründet,
daß dieser Kanton schon provisorisch eingetheilt ist.

Pel land ini stimmt ganz Eschem bei, eben so

auch Po lleti, welcher auf jeden Fall hi l glaubt,
daß der Kam,on Bellenz nicht in weniger als 4 Di-

strikte eingetheilt werden könne. Perighe vertheidigt
das Gutachten, weil der jetzige Distrikt Riviera nur
Zo<?o Seelen enthält. Baggio stimmt Eschern bei,
doch wünschte er, daß der Hauptort von der Reviev
in Abiasco bestimmt würde.

Eschers Antrag wird angenommen.
Das Gutachten welches anträgt, das Begehren

der G'weinde Frösehelz, welche begehrt, den Natio-
nalwald Riederberg käuflig an sich zu bringen, zu
vertagen, wird zum zweitenmal verlesen, in Berathung,
genommen, und zugleich einmüthig genehmigt. -

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verlss

ftn, und in Berathung genommen.

Bürger Gesezgeber!

Wann ihre Commission die für die Eincheilung
des Kantons Lauis in Distrikte niedergesezt wurde, bis
jezt ihre Arbeit aafgeschoben hat, so geschah dieses
nur in der Vofnung, daß der Entwurf einer neuen
Zw-cheilung Hclvetiens diese blos provisorische Arbeit
überflüssig "wachs. Zudem behielt dieser Kanton noch

gerne seine bisherige provisorische Eintheilung der chs

vorigen ^ Vogteien, Lauis, Luggaris, Mendris und
Maynthai, als Distrikte bei, weil sie zu diesem Ende
hin mit den von der Constitution vorgeschncbnen
Gewalten versehen sind, indem die Bothschaft des
Vollziehungsowektswums, welche uns Einladet, die

Organisation dieses Kantons zu beschleunigen, von.
unrichtigen Nachrichten herrührt.

Aber nun, da der neue Eintheilungsentwurs vow
Helvetic» verworfen ist, glaubte die Commission sich

zwekmassig mit diesem Gegenstand beschäftigen zu kon-

neu, und daher hat sie die Ehre ihnen folgenden Be-
fchlußesentwurf vorzulegen.

An den Senat!
Der grosse Rath hat

Erwägung, daß die Sparsamkeit m der Re?''

publft immer eine der ersten Sorgen des geftzgcben-
den Corps seyn soil, und besonders in dem gegemvär-
tigen Augenblik, da das Volk in vielen Gegenden, un--

ter dem Denk des Elendes seufzt.



JmErwágnng, daß die Verwerfung des Entwurfs
einer neuen Einthcilung Helveticas, welche zu obigem
Awek dienen sollte, dringendst erfodert, daß man auf
andere Mittel denke, diese fehlerhafte Lücke anszu-
füllen.

In Erwägung endlich, daß kein anderes Mittei
übrig bleibt, diesen vortheilhascen Zwek zu erreichen,
als die Distrikte zu vergrößern.

beschlossen:
r. Der Kanton Lauis, welcher ohngefehr 120,000

Einwohner enthält, ist in 4 Distrikte eingetheilt,
nehmlich:

1. Distrikt Lauis. Hauptort Lauis.
2. Distrikt Luggaris. Hauptort Luggans.
3. Distrikt Mendris. Hauptort Menbris, mit dem

Theil von Lauis, weicher an der Südseite des Sees
liegt.

4. Distrikt MaMhal. Hauptort Cevio.

Ianett ini findet, die Commission habe die Ge-
setze der Gleichheit nichtgehörig beobachtet, denn wenn
der Sparsamkeit wegen die Distrikte vergrößert wen
den sollen, so denkt er, muffe dieses nickt nur in ei:
nem einzelnen Theil Helvetims angewandt werden,
sondern allgemein; denn wenn allenfalls die Verw.il-
tungskammer von diesem Kauton schon diese.Eütthck-
lang billigt, so ist zu bemerken, daß diese s Menschen
nicht den Wunsch des Volks ausmachen, und daß
dieses keineswegs begehrt immer wieder wie bisher
der Aristokratie und Oligarchie der beiden Hauptorte
Lugano und Zokarno unterworfen zu seyn. Er fsden
also Rükwcisung dieses Gutachtens an die Commission.

Escher bemerkt, daß besser ElnHeilungs-oorschlag
mit der gegenwärtigen Disiriktseincheilung dieses Kau-
tons gleich ist, einzig die Gegend an der Südseite des
Lauiser Sees abgerechnet, weiche bisher zu Lauis ge-
hörte, und nun Mcndris b eigeordnet wird, weil sie

nur 1 bis 2 Stunden von diesem entfernt l-egt. Die-
sein zufolge glaubt er könn; birch Eincheilung einsiwei-
ten angenommen werden, bis alle Einchcikmgsn nach
einem allgemeinen System umgeschassen werden, wo
dann freilich nicht mehr wie es hier beim Distrikt Lauis
der FaÄ ist, ein .einziger Distrikt von beinahe 40 tausend
Menschen neben andern erscheinen soll, die kaum 3

tausend Menschen enthalten. Er stimmt also zum Gute
achten mir der einzigen Weglassung der Erwáguugs--
gründe, die wohl für diese Versammlung paffen, nicht
aber für Einleitung eines solchen Gesetzes.

Marcacci stimmt Esther'bei. Escher glaubt,
dieses Gutachren könnte sehr zwekmässig dahin verein-
facht werden, daß die jezigc Dist-iklseincheiümg be-

stâtigt würde, mir der einzigen Ausnahme der südli-
chen Ufer des Lauiser Sees, wodurch dann eine nicht
unwahrscheinliche Eifersucht zwischen den beiden itaiis-
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Nischen Kantonen vermieden würde, die darin Nahrung
finden könnte, daß der eine Kanwn geftzlich eingc-
theilt wäre, der andere aber nicht.

Pellegrini glaubte den Dank der Versammlung
zu verdienen, daß er ea.en solchen Entwurf der Re--
publik zum Muster d.r Sparsamkeit vorlegte, und er-
warthete also keine Vorwürfe von Begünstigung an-
stokratischer oder gar olnzarchischcn Absichten von 2
Gemeinden, die bisher Unterthanen waren, und also
keine Oligarchie ausüben konnten: will man aber die--
sen ökonomischen Vorschlag nicht annehmen, so will
er gerne eine Eincheilung dieses 120 taufend Seelen
haltenden Kantens in etwan 20 Distrikte nach dem
Muster der andern bcrgigten Kamone vorlegen. Ucbr.-
gens aber stimmt er Eschcrn bei.

Zim m e r m a nn sagt: vielleicht ist der Entwurf
über die neue Einthcilung He.vetiens mit Grund ver-
worsen worden; allein dessen ungeachtet kann die beft
sere Einthcilung Helveticas nicht mehr lange aufge-
schoben werden, '.veil, als wir die erste Distrikts'à
theilung wegen Mangel an konstituirten Autoritäten
machten, wir unmöglich nach allgemeinen Grundsätzen
zu Werke gehen konnten: wann wir aber einst Muni»
zipalitaten und Friedensrichter haben, so bedürfen wir
nicht mehr so vieler Disiriklsgcrichte, und können dann
eine plattmàssige Eincheilung vornehmen: in dieser Rük-
sieht also unterstütze ich Lschcrs lczten Antrag. Dieser
Antrag wird angenommen.

N ach m i ttag s si tzu n g.
Eine der eiif Bittschriften ans dem Distrikt Roll,

Canton Leman, welche schon gestern vorgelegt wurden,
über Verwunderung der Loskanfunassumme der Feodal-
lasten, wwd verlesen, in der zugleich geädert wird, deß
man die ursprünglichen Titel der Fcodatiasten dcnjeni-
gen zurück gebe, die sich losgekauft heben. Wyder for-
der: Tagesordnung, und glaubt, un, die Urheber die-
ser vielfältigen ' Bittschriften zn entdecken, könnte man
diese den dem Direktorium zuweisen. Capani fordert
Tagee?"'N!:ne., wünscht aber eine Commission über den
lcstcn Antrag. Loa.'er glaubt, man könne über ck-
les zur Tagesordnung gehen, weit man jeden, der sich
to-kaust für das bezahlte, bescheinigen wird. Broye
imd Bonrgeois folgen Capani, weil die Vermch-
tung der alten Titel zur Beruhigung des Volks dienn—
Cartier stimmt Ca p a ni bey. Lcgicr beharret, weil
dieses ein Mißtrauen rn die gegenwärtige Ordnung der
Dinge beweisen würde, wann die Vernichtung der al-
ten Titel berathen werden müßte. Merz sagt: der
Canton Leman hat uns mehr Bittschriften geliefert, als
der übrige Tbeil Hclvetiens; wann dieses so fortgeht, so
werden wir's bald schlimmer haben., als die alte Ber-
ncrregierl'ng; ich fordere -Memciue Tagesordnung. Ca-
vani beharret und wünscht, daß alte Heivetier so viel "
Zutraue., in die neue Ordnung der Dinge hätten, als
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Das Distriktsgericht von Wemfelden, im Canton
Thrrgäu klagt über Mißstiinmung des Volks wegew
derHandänderungssteucr. Anian fodcrt Verweisung an
das-Direktorimn. Schlumpf folgt/ eben so auch

Legier. Dieser Antrag wird angenommen.
Zwölf betagte Männer non Aarburg bitten um F.rt-

fttzung der Unterstützung, die ihnen die alte Neuerung
zugesichert hat. AufL ü seh e r s Antrag wird diese Bitt-

Eine nicht unterschriebene 'Bittschrift wird auf beschrift dem Direktorium zugewiesen
Seite gcle.t.

'

Die Gemeinde Hemet'chwyl, im Canton Baden,
PH. Pfeifer, Jäger von Neukirch, im CanlonSchaff-^lagt, daß die Verwaltungskammer ihren Pfarrer für

Hausen, fordert Beybehaitnng einer von der altenRegurung'den aufgehobenen Zehnten nicht entschädige ; diese Bitt-
ihm zugesicherten Penston. Ehrmann fordert Entfprc-Zschrist wird dem Direktorium zugewiesen.

diese BilèsteNcr: er glaubt, man sollte aus den a'tcn
Titeln ein Autodafe machen. E lm!i nger fordert auch
Tagesordnung über das erste Begehren, weil ihm scheint,
die Lemanier mochten gerne nichts zahlen: übrigens will
er ein hübschen Faßnachtsftuer aus den allen Titeln ma-
chen. Huber folgt. Cavanis Ankrag wird angcnom-
men — und in die C'ommisson geordnet. H u b er - tt e-

gier, Merz, W y der und Iomiui.

chnng dw es Begehrens ; dieser Antrag wird angenonanteu.
Die öffentlichen Beamten vom Distrikt Apenzell,

Canton Sentis, luachen Vorstellungen über die

Finanzen, die Feodailasten, dste Negierungsunêo-^
sten, und die Cautonsvermiuderung. Graf fordert^
Verweis ng ans Dircklori an, weil einige Gegenstände
dicsir B'ttfti.rift demselben, in Rücksicht der Fmanzen,
wichtig sind. Schlumpf folgt diesem Antrag, welcher
angenommen 'wird.

P e t er Reber in Trub, im Canton Bern, will
feine vorstehende Heurath nur einmal in der Kirche ver-
künden lassen. A-fDesioies Antrag geht man zur
Tagesordnung.

Jac. Bücher von Afholtern, im Canton Bern,
begehrt eine kleine Strecke Land für die Errichtung ei-
ues Offenhauses. S ch l u m p f fordert Verweisung ans
Direktorium. Capani will entwrechcn. Wydcr
folge. Secretan folgt Schtump-f, dessen An-
trag ang.'nrmmen wird

Fünf Gemeinden aas dein Distrikt Murchen begeh-

reu Entscheidung, ob ein Wald ihnen oder dein Staat
gebore. Capani fodcrt eine Commission. Broye
schert Verweisung an eine schon vorhandene Commission»
Koch foderrVerweisung äs Direktorium. Dieser letzte

Antrag wird angenommen.
Die Gemeinde Grever;, im Canton Fryburg fodcrt,-

daß die Wirths- und Schenkuäitser nicht zu sehr vermehrt
werden. Diese Bittschrift wird dein'Senat zugewiesen»

Hecht erhält fur r i Tag Urlaub.

Januar.Grosser Rath, 31.

Präsident Graf.
Deg geler laßt seine Abwesenheit wegen Kraul-

heil entschuldigen.
Hartmann kchzt, daß in dem Urselincrllostw in

Rukftcht des Daus d-s ueum Saals die grosse Unord-....nungherrsche, undwüueyt, daß derMumzipalltätspräsi-
â 1'' Matt er in i,, ,i,.m mit Dürler von Luzern hierbei zu Rath gezogen-

werde. Sch!um.pf wünscht, daß man zur Tages--
verkauften î^rdu^ v.r-^ àber diese Anzeige gehe, bis die Baukoni-

s ^ s'âì l'w Unkosten cttiev ein Gutaci-ten vorlegte. Eri-acher unterftüztS cy - u m p f M wtt 7r>n-w -!luug ans Direu'orium. .a. 0 .g Hartmanns Anzeige und Antrag. Legier ver-
A ât t ^ben 10 aua) C»N-an 1. Secretan ft>roer^ftâ>crt," daß die Commission Morgens ein Gutachten
Tag..'0chinmg, weü uns em crezeh nicM angom.-verlegen werde, und fodcrt also Vertagung. CapaniK 0 a> vc-zarret, weil das Direktorium ocussch. voem^.., Vertagung, wünscht aber daß der Bau bis-

Uch> cruche G-noalt haben tost. Capani und - dahkt e-ngkstellt werde. Schlumpf stimmt Lealern
Schlumpt berst-en. Secretan beharret auch.ch.-. Escher freut sich von einem vkcnowi cheu Bau,
Gras fordert Veuvusnng an die Rechtsgangwmmif-^ecftand-gen Zuhören, glaubt aber dessen ungeachtet
son. Dicier letzte Antrag werd angemnnm-cn. fdaZ man keinen neuen Baumeister anstel/eu könne, bis

J ac. Piuß v n R-ck«l, im Carton Bern, fordert, x>-e allgemeine sowohl als die besondere (saucommWsw
Bb-chassu'tg der alten Fuhrgeseye und Zolle. D'.ese Bittrem Gntaehtcn rorgelest haben wird, erassofthch: wir- der FHeweftn-Coinmission zugewiesen. per Vertagung bei, widcrsczt sich aber der Enlstellr^

Eme Bittschrift über die -Aufkündung von Capitalien,;des Baus, weil gegenîvárcih nur verdingte Arbeit da-
die nicht uuterfchr.'edku ist-, wird vorgelegt. Man ru'tfbei gebraucht wirb, und diese nicht ohne Schadenersatz
zur Tag-soidulmg.- Kühn fordert Verlesung, weil'für die Unternehmer unterbrochen werden könnte. Die-
man über a-lgemeine Gegenstände überall Licht suchen! fer A.trag wird angenommen.
umS. Koch wioerwtzt sich diestm Antrag wen ww ru s') Preux fodcrt' eine Commisslon über die Mitte
n cht mît u'.untenchriàwn BittfL-rircu adgeber. sotten.-der Eittcnuerderbnist und Zügellosigkeit in der Haupts
Biiierer stimmt Koch den, und wünsch' «cher, dM-Sadt Helvetiens Einhatt zu nun. Euter foder: Vcr
die Commission unter er Hand diese BitlsHrizt de--iWeisung an die Mcdîziualpvlizeicommission. Cartiev-
r.ütze. Man geht zur Tagesordnung»

' j begehrt Niederiegu-zg dieser Motion wahrend ü Tagze«



aussen Kanzleitlsch. ' Dieser le;te Antrag wird an.'
glömmen.

Zimmer mann im Namen der Finanzcommission
schlagt einige kleine unbedeutende Abänderungen in dem
ihr zurükgewiefnen Beziehungsgutachten der Auflagen
vor.

Diesen zafolge soll der Titel dieses Beschloßes so

heißen: Provisorische Beziehungsarth der
Staatseinkünfte, welche so wie das einst-
weiiigs Auflagensystem vom i/ten Oct. nur
für ein Jahr lang d a u r en soll.

Im 2ten §. soll die Oberaufsicht über die Staats-
einnahmen den Obereinnchmern in Verbindung mit
den Verwaltungskaminern übergeben, und jene dieseu
untergeordnet seyn. Diese beide Antrage werden an-
genommen.

Der einzelne, dem Senat znrükgesandte und von
ihm verworfne Beschluß über die hinlängliche Bürg-
schaftleistung der Gerichtschrcibcr, soll in den ganzen
Beschluß ei'tgeschoben werden. Cartier wünscht,
daß das Wort hinlängliche Bürgschaft ausgestri-
cyen werde, damit den Gerichtschreiber» von den Ver-
wàingskammern keine Plakereien hierüber gemacht
werden können. Zimmermann und H über ver-
lheidigcn das Gutachten. Lüscher will statt Bürg-
schaftleistung bloße Sicherheitlcistung fadern. H über
vertheidigt auch hierübee das Gutachten, west es einem
ehrlichen Manne leichter ist Bürgschaft zn leisten, als
Sicherheit zu geben. Das Gutachten wird angenom-
tuen.

Auf Z im m e r m a n n s Antrag soll dieser Beschluß
wann er zum Gcsez wird gedrutt und bekannt ge-
macht werden.

G y se » d ô r fe r im Namen der Calzcomnstssîon
legt ein Gutachten über den Salzpreis in H Westen

vor. Dcsloes foöert Niederlegung dieses so wich-
tigen Gutachtens für ü Tag auf den Kansteitisch.
Earlier begehrt, daß dieses Gutachten nächsten

Montag behandelt werde. Trvfch will augenbliknche
-Behandlung. Cartiers Autrag wir» angenommen, s

Escher im Namen der Waldungscommission legst

ein Gutachten vor, über die Sicherung der National-'
Waldungen.

De sloe s fodert Niederlegung des Gutachtens
auf den Kanzleilisch für 6 Tage. Kühn stimmt bei,
obgleich er versichert, daß in mehreren Gegenden die

Holzfrefler mit bewafneter Hand in die Waldungen
zieh'», um ihren Diebstall' mit Sicherheit begehen zu
können. .Dieser Antrag wird angenommen.

Cartier begehrt, daß man einen Präsidenten
wähle, und das Büreau wieder besetze damit keine

besondere Nachmittagssitzmig müße gehalten werden,
und die Commissionen Zeit zum Arbeiten bekommen,
weil keine Gutachten mehr an der Tagesordnung sind.
Dieser Antrag wird angenommen.

Durch absolutes geheimes Etiminenmehr wird

Carmkntran mft Zr Stimmen zum Präsidenten,
und Egg mit ?r Stimmen zum deutschen Sekretär
gewählt.

Das Direktorium übersendet folgende Vothschaft:

Das Vollzlàngsdàktorillm der helvetischen
einen und lmtheitharen Republik/ an die
gesezaebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Die Bewachung und Ausrüstung der in Bern sich

formireude» Legion, hat einen Transport von Waffen
und Lederwerk aus dem Zeughause von Zürich veran-
läßet, welches allein einen genügsamen Vorrath der-
selben enthielte.

Die Kosten dieses Transports steigen zufolge der
dem Kriegsminister eingegebenen Rechnung auf Emtau-
send Fünfhundert und Acht Fransten.

Bürger Gcftzgeber! so übermäßige Forderungen
von Seite derjenigen die dee Republik zu dienen auf-
gcfodcrt werden, d'ringen dem Direktorium die Noth-
wendigkeit auf, euch einzuladen, durch ein Gescz den
höchsten Preis zu bestimmen, den die Regierung für
die Fuhren,.die sie etwann wegen des Mâairs ver-
austasten würde, zu bezahlen habe, damit die Nation
in Zukunft nicht von schlechteil Bürgern unmäßige For-
derungen erhalte.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Secret.

Mousson.
Zimmermänn bezeugt, daß er sich schon über

diesen Transport geärgert habe, weil die Fuhrknechte
desselben des wags meistens nur 6 Stunden Wegs mach-
ten, und in allen Wirthshäusern einkehrten: er fodert
Verweisung dieser Vothschaft an die Militairkommichon
und wünscht daß dieselbe überhaupt über mehrere Spar-
samkeit im Militär eine zwekmaßige Einladung an das
Direktorium entwerfe. Cartier fodert eine neue Com-
inissipn. Gapa ni stimmt Carrier bei und zeigt an daß
die Un form der Cavallerie-Officiers der Legion so über-
mäßig kostbar ist, daß nur reiche Bürger und Ehema-
lige dicielben annehmen können. Secret an versichert,
daß in Rüksicht dieser kosibwen Uniform Ordnung ge-
macht worden sey. Gap ani beharrt. Secrelan bc-
harrt auch. Der lV^Scnsiand wird einer neuen Com-
missien übergeben, in welche geordnet werden:

Zimmermänn, Cartier, Koch, Secretau
und Gapani.

Das Direktorium begehrt, daß die Gefezgcbung
die Art bestimme, wie Abgebrannte von Stile der Na-
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